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Am 1.1.1998 trat das neue Baugesetzbuch 
(BauGB) in Kraft. Die BauGB-Novelle führt - ent

sprechend ihrem integrativen Ansatz (ERBGUTH; 
STOLLMANN 1997) - die für die Bauleitplanung 

bedeutsamen umweltschützenden Belange in § 1 a 

BauGB zusammen. Dadurch soll die Steuerungs

fähigkeit der Bauleitplanung für die gemeindliche 

Entwicklung gestärkt und der durch Artikel 20a 
neu in das Grundgesetz eingefügten Staatszielbe

stimmung Umweltschutz Rechnung getragen wer

den. 
Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen EingriFfsre

gelung regelt § 8a Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) die Aufgabenverteilung zwischen 
BNatSchG und BauGB: Im BNatSchG verbleibt le

diglich die originär naturschutzrechtliche Kernrege

lung (das "Ob" der Anwendung der Eingriffsrege
lung), in das BauGB werden dagegen diejenigen 

Regelungen übernommen, die das Bauleitplanver

fahren betreffen (das "Wie" der Anwendung). Un

angetastet bleibt dabei das der Eingriffsregelung 
immanente Verursacherprinzip (§ 135a Abs. 1 

BauGB) 

Als einschneidende Änderung für den Vollzug der 

Eingriffsregelung im Rahmen der Bauleitplanung 

stellt sich die räumliche und gegebenfalls auch zeit

liche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich dar, 

mit der zugleich das in einigen Ländern eingeführ

te sogenannte "Ökokonto" rechtlich abgesichert 
wird. 

Der folgende Text wertet die wesentlichen Änderun

gen des neuen BauGB aus, soweit sie für die Fest

legung von Ausgleichsmaßnahmen von Bedeutung 

sind. Der Begriff ,,Äusgleichsmaßnahmen" wird 

hier im baurechtlichen Sinne verwendet. Er schließt 

daher auch Ersatzmaßnahmen nach dem Natur

schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 

LSA) ein (der § 200a BauGB löst die begriffliche 
Trennung zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaß

nahmen auf). 

Bei den Regelungen des BauGB handelt es sich um 

unmittelbar in den Ländern gültiges Recht, die Aus

führungen sind somit inholtlich auf das Land Sach

sen-Anhalt übertragbar. Allerdings ist es nicht der 

Zweck dieses Artikels, auf Besonderheiten bei der 

Umsetzung der EingriFfsregelung, Zuständigkeiten 
oder Defizite im Land Sachsen-Anhalt einzugehen. 

Vielmehr soll lediglich der durch das neue BauGB 

vorgegebene Regelungsrahmen aus naturschutz

fachlicher Sicht für die lokalen Akteure (z.B. Natur

schutzbehörde, ehrenamtliche Naturschützer) dar

gestellt werden. 

1. Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind im Rah

men der bauleitplanerischen Abwägung die Ver

meidung und der Ausgleich der zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichti
gen (§ 1 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Der Flächennut

zungsplan als vorbereitender Bauleitplan stellt hier

bei die wichtigste Ebene für die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen dar (z.B. bei der Standortwahl 

von Vorhaben). 

Die Änderungen des neuen BauGB sollen die Be

deutung des Flächennutzungsplanes für die Kom

pensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 

erhöhen. So stärkt der weitgehende Verzicht auf ei

nen räumlichen Zusammenhang zwischen Eingriff 

und Ausgleich (§ 200a BauGBl die Steuerungs

funktion des Flächennutzungsplanes hinsichtlich ei

ner vorausschauenden Bewältigung der Eingriffsre

gelung. 
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Neu ist auch die Möglichkeit der Zuordnung von 

Ausgleichsflächen zu den Bauflächen bereits im 
Flächennutzungsplan (§ 5 BauGB) . Allerdings er

scheint diese Zuordnung nur im Ausnahmefall sinn

voll, in der Mehrzahl der Fälle würde der Hand

lungsspielraum der Gemeinde unnötig einge
schränkt . Durch das Entwicklungsgebot nach § 8 

Abs. 2 BauGB wäre die Gemeinde an die Darstel

lungen gebunden, auch wenn die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes nicht mehr beabsichtigt ist oder 
sie die Festetzung anderer Maßnahmen präferiert, 

was angesichts des Zeitraums, der zwischen Auf

ste llung des Flächennutzungsplanes und Aufstel
lung des Bebauungsplanes liegen kann, häufig vor

kommen wird (vgl. LOUIS 1998). Darüber hinaus 

könnte die Zuordnung die Preise für die Aus 
gleichsflächen in die Höhe treiben, da von diesen 

dann in gewissem Sinne die Aufstellung des Be

bauungsp~nesabhäng~ 

1.1 Funktion eines landschaftsplanes 

Es ist davon auszugehen, dass die Anforderungen, 

die das neue BauGB an den Flächennutzungsplan 

hinsichtlich der Bewältigung der Eingriffsregelung 
stellt, grundsätzlich nur durch einen qualifizierten 

Landschaftsplan vorbereitet werden können. Zwar 

ergibt sich aus dem Berücksichtigungsgebot der 

Darstellungen eines Landschaftsplanes (§ 1 a 

BauGB) keine eigenständige baurechtliche Aufstel
lungspflicht für einen Landschaftsplan, ein fehlen

der Landschaftsplan kann dennoch einen Abwä

gungsfehler darstellen, wenn eine geeignete Ab

wägungsgrundlage für die Belange des Natur

schutzes und der Landschaftspflege fehlt (vgl. VGH 

Kassel, Beschluß vom 22.07.1994, veröff. in Natur 
und Recht 1995. - S. 147 - 149; OVG Koblenz, 

Urteil vom 22 .08 .1993, veröff. in Umwelt u. Pla

nungsrecht 1994. - S. 234 - 235) . 

Von Bedeutung ist die Aufstellung eines Land

schaftsplanes zudem, wenn eine Gemeinde die 

nach § 200a BauGB gegebene Möglichkeit der 

räumlichen Lockerung von Eingriff und Ausgleich 
ausnutzen möchte. Dies setzt die Vereinbarkeit mit 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
den Zielen des Naturschutzes und der Landschafts

pflege voraus. Somit müssen sich die Ausgleichs

maßnahmen aus einer Entwicklungskonzeption der 
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örtlichen Landschaftsplanung ableiten, welche die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

für das Gemeindegebiet räumlich und inhaltlich 
spezifizieren (ERBGUTH; HOPPENSTEDT 1998). 

Darüber hinaus wurde von GRUEHN (1998) der 

positive Einfluss eines landschaFtsplanes auf die 
Qualität eines Flächennutzungsplanes eindeutig 

nachgewiesen . Soweit eine landschaftsplanung als 

Grundlage für die Bauleitplanung vorliegt, entfaltet 
diese signifikant positive Wirkungen im Hinblick auf 

die Wahrnehmung der Belange von Naturschutz 

und Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren. 

1.2 Ausgleichspool/Ökokonto 

Nach dem neuen BauGB können die Maßnahmen 

zum Ausgleich bereits vor den Baumaßnahmen 

und der Zuordnung durchgeführt werden (§ 135a 

Abs. 2 S. 2 BauGB). Die Regelung deckt auch 
Maßnahmen im Vorgriff auf noch unbestimmte Ein

griffe ab und schafft die Grundlage für die Ver

wirklichung von sogenannten Ausgleichspoollösun

gen. In Rheinland-Pfalz wurde hierfür der Begriff 

"Ökokonto" geprägt. Im Kern geht es darum, 
Flächen zu sichern (Bevorratung von Flächen), 
Maßnahmen des Naturschutzes durchzuführen (Be

vorratung von Maßnahmen) und diese in einem 

späteren Bebauungsplan festzusetzen . 

1.2.1 Arbeitsschritte für die Bevorratung von 
Flächen und Maßnahmen 

Im Rahmen der Umsetzung eines Ausgleichspools 
lassen sich folgende Arbeitsschritte unterscheiden 

(nach AMMERMANN et al 1998): 

a) Flächenauswahl 

Die Auswahl der für die Durchführung von Aus

gleichsmaßnahmen in Betracht kommenden 

Flächen erfolgt nach den in der Eingriffsrege

lung allgemein üblichen Kriterien. Neben der 
grundsätzlichen Eignung (das heißt das Vorhan

densein der standörtlichen Voraussetzungen zur 

Aufwertung von Werten und Funktionen des Na

turhaushalts) kommt dabei der (problemlosen) 

Verfügbarkeit der Flächen eine besondere Be

deutung zu. 

b) Flächen- und Maßnahmenbevorratung 
Die Gemeinde verschafft sich zunächst (auf der 



Grundlage freiwilliger Vereinbarungen) das Ver

fügungsrecht über die Flächen. Danach führt sie 

auf diesen Flächen die im Flächennutzungs- und 

Landschaftsplan dargestellten Maßnahmen des 

Naturschutzes aus. Die Aufnahme der Maßnah

men in den Ausgleichspool erfordert von den 

Gemeinden eine hohe naturschutzfachliche Qua

lifikation und sollte daher nicht ohne Beteiligung 

der unteren Naturschutzbehörde erfolgen . In je

dem Fall muß der Zustand der Fläche bei " Ein

buchung " in den Ausgleichspool genau doku

mentiert werden . Der Ausgangszustand bildet 

später die Grundlage für die Berücksichtigung 

der Flächen und Maßnahmen im Bebauungs

pion . 

Eine frühzeitige Flächenbevorratung für Aus

gleichsmaßnahmen ist z.B. aus folgenden Grün

den vorteilhaft: 

Im Bebauungsplanverfahren können Verzöge

rungen vermieden werden, die aus Problemen 

resultieren, geeignete Flächen für die Durch

führung von Ausgleichsmaßnahmen zu finden . 

Eine räumliche Konzentration der Maßnah

men wird erleichtert; damit erhöht sich gleich

zeitig die Effektivität der Maßnahmen. 

Der frühzeitige Flächenerwerb spart Kosten . 

Von dieser Kostenersparnis profitieren später 

auch Vorhabensträger. 

Die Durchführung von Maßnahmen im Vorgriff 

auf noch unbestimmte Eingriffe kann den Um

fang der später im Rahmen eines Bebauungs

planes erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

reduzieren. So entfallen übliche Zeit-und Risi

kozuschläge, weil sich bereits Verbesserungen 

der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

bzw. des LandschaFtsbildes eingestellt haben. 

c) Flächeninanspruchnahme 

Flächen- und Maßnahmenbevorratung stehen 

zeitlich zwischen dem Flächennutzungsplan und 

dem Bebauungsplan. Die Entscheidung, welche 

der bevorrateten Flächen für Ausgleichsmaß

nahmen in Anspruch genommen werden sollen, 

fällt dagegen abschließend erst im Bebauungs

pion . Voraussetzung für die Anrechnung im Vor

griff durchgeführter Maßnahmen im Bebau

ungspianverfahren ist jedoch, dass alle Möglich

keiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 

ausgeschöpft werden. Hierfür liefert ein Grün

ordnungsplan eine wichtige Grundlage. 

Ansonsten werden den Möglichkeiten einer Aus

gleichspoollösung kaum Grenzen gesetzt. So sind 

durchaus Vereinbarungen zwischen Gemeinden 

denkbar, die durch vertragliche Vereinbarungen ih

re Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam durch einen 

Ausgleichspool steuern. Auch überregionale Lösun

gen erscheinen realistisch. Hier wäre z.B. im Rah 

men der Raumordnung eine Art Flächenagentur 

vorstellbar, die geeignete Flächen aussucht, ent

sprechend vorbereitet und dann den Gemeinden 

gezielt für die Durchführung von Ausgleichsmaß

nahmen anbieten kann (vgl. WOLF 1998) . 

1.3 Darstellungsmöglichkeiten im Flächen
nutzungsplan 

Der mögliche Inhalt eines Flächennutzungsplanes 

wird durch § 5 Abs. 2 BauGB in Form eines bei 

spielhaften, nicht abschließenden Kataloges gere

gelt. Für die Darstellung von Ausgleichs- und Er

satzmaßnahmen bietet sich vor allem § 5 Abs . 2 

Nr. 10 BauGB an (Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft) . Da bei den Flächen für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausschließlich 

eine Entwicklung beabsichtigt ist, sollte diese Funk

tion durch eine weitere Untergliederung der Kate

gorie nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 verdeutlicht werden. 

Als sonstige Darstellungskategorien kommen auch 

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGBl, Wasser

flächen (§ 5 Abs . 2 Nr. 7 BauGB) und Flächen für 

den Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9b) in Betracht. Diese 

Kategorien sollten jedoch in der zeichnerischen 

Darstellung mit Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft überlagert werden. 

2. Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene des 
Bebauungsplanes 

Die Möglichkeiten für die Durchführung der Aus

gleichsmaßnahmen im Bebauungsplan wurden in 

folge der räumlichen und zeitlichen Entkoppelung 

von Eingriff und Ausgleich durch das neue BauGB 

erweitert. Es stehen nunmehr folgende Alternativen 

zur Verfügung: 
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a)Ausgleich auf den Bauflächen 

Ausgleichsmaßnahmen können auf den Grund

stücken festgesetzt werden, auf denen Eingriffe 

zu erwarten sind. Für die Realisierung dieser 
Maßnahmen ist allein der Grundstücbeigentü

mer bzw. der Vorhabensträger zuständig . Die 

Sicherung des Vollzugs erfolgt durch entspre

chende Nebenbestimmungen zur Baugenehmi

gung. Allerdings wird die Wirbamkeit der 
Maßnahmen für den Ausgleich von Beeinträchti

gungen eher begrenzt und der Vollzug der 
Maßnahmen kaum zu kontrollieren bzw. durch

zusetzen sein (vgl. ERBGUTH; HOPPENSTEDT 

1998). 
b)Ausgleich im sonstigen Geltungsbereich 

Dies umfasst die Möglichkeit, für Teile innerhalb 

des Bebauungsplangebiets Festsetzungen vorzu

sehen, die zum Ausgleich von Beeinträchtigun
gen dienen. In Betracht kommen hierbei in erster 

Linie Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

bzw. Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. Nr. 

25 BauGB). 
c) Erweiterung des Geltungsbereiches um Flächen 

für Ausg leichsmaßnahmen 
Soweit sich im direkten Umfeld der geplanten 

Bauflächen geeignete Ausgleichsflächen befin

den, bietet es sich an, diese Flächen in den Gel

tungsbereich des Bebauungsplanes einzubezie

hen. (Rechtlich gesehen müssten die Alternativen 
c) - Erweiterung des Geltungsbereiches für Aus

gleichsmaßnahmen - und d) - Ausgleich in ei

nem räumlich getrennten Geltungsbereich - unter 

die Alternative b) - Ausgleich im sonstigen Gel

tungsbereich - eingeordnet werden. Die Tren

nung erfolgte hier nur, um die Unterschiede stär

ker betonen zu können.) 
d)Ausgleich auf Flächen in einem räumlich ge

trennten Geltungsbereich 
Ein Bebauungsplan' kann in einen oder mehrere 

räumlich getrennte Geltungsbereiche aufgeteilt 

werden. Dadurch ist es möglich, auch weiter ent

fernt von den Bauflächen liegende Flächen für 

Ausg leichsmaßnahmen in den Bebauungsplan 

ei nzubeziehen. 
Der Bebauungsplan mit räumlich getrennten Gel

tungsbereichen wurde vom Bundesverwaltungs

gericht (BVerwG) für zulässig erklärt. Das Ge

richt hat ausdrücklich festgestellt, dass nicht nur 
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Erfordernisse der baulichen Entwicklung den 

räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplan 
bestimmen und folglich sich ein einheitlich erlas

sener Bebauungsplan auf zwei voneinander 

räumlich getrennte Gebiete - also jeweils Teilge

biete eines räumlichen Geltungsbereichs - er
strecken kann (BVerwG, Urteil v. 9 .5.1998, 4 N 

1.96). Durch die Novelle des BauGB ist nicht er

kennbar, dass der Gesetzgeber etwas an der 

rechtlichen Zulässigkeit von Bebauungsplänen 
mit räumlichen geteilten Geltungsbereichen än 

dern wollte (LOUIS 1998). 

e) Ausgleich in einem gesonderten Ausgleichsbe

bauungsplan 
Als völlig neues Instrument führt das BauGB die 

Möglichkeit ein, die für einen "Eingriffsbebau

ungsplan " notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 

in einem eigenständigen "Ausgleichsbebauungs
plan" festzusetzen. Allerdings muss dies mit ei 

ner geordneten städtebaulichen Entwicklung so

wie den Zielen der Raumordnung und des Na 

turschutzes und der Landschaftspflege vereinbar 
sein und der Ausgleichs-Bebauungsplan aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden (§ 1 a 

Abs . 3 BauGB) . Erforderlich ist somit eine ent

sprechende Vorbereitung im Flächennutzungs

plan. Als Grundlage wird man wohl kaum auf 
einen qualifizierten Landschaftsplan verzichten 

können, welcher die Ziele des Naturschutzes 

konkretisiert. 

Im Verhältnis von Eingriffs- zu Ausgleichsbebau 

ungsplan ist zu beachten, dass die Bauleitpla 

nung bestimmte Problem lösungen nur dann auf 
ein nachfolgendes Verwaltungsverfahren über

tragen kann, wenn dessen Ergebnis bereits im 

Rahmen der planerischen Abwägung als sicher 

antizipiert werden kann (vgl. BVerwG, Beschluß 

vom 18.11.1997 veröff. in Natur und Recht, 

1998. - S. 364 - 365). 

Es dürfen somit zum Zeitpunkt der Abwägung

entscheidung über den Eingriffsbebauungsplan , 

also des Satzungsbeschlusses, keinerlei Zweifel 
darüber bestehen , dass der Ausgleichsbebau

ungsplan mit seinen Festsetzungen zum Aus

gleich tatsächlich in Kraft tritt (ERBGUTH; HOP

PENSTEDT 1998). Im Folgenden sollen wesentli

che Vor- und Nachteile dieses neuen Instrumen

tes dargestellt werden. 



Vorteile eines Ausgleichsbebauungsplanes (vgl. 

auch die Anmerkungen zur alten Regelung in 
WEIHRICH 1997): 

Konflikte mit einem Investor bzw. mit Privatei

gentümern , die an einer möglichst großen Aus

nutzung der Bauflächen interessiert sind, werden 

umgangen . Dadurch erhöht sich die Akzeptanz 

der Maßnahmen. 

Ein gemeindliches Ausgleichspool-Modell (Öko
konto) kann nun durch die Zuordnungs- und Re

finanzierungsmöglichkeiten effektiv umgesetzt 

werden. 

Die Kosten für die Maßnahmen sinken, da i.d .R. 

keine Bauflächen zur Disposition stehen . 
Durch die räumliche Konzentration der Aus

gleichsmaßnahmen wird gleichzeitig ihre Effekti

vität für den Naturschutz gesteigert. 

Für die planende Gemeinde ist der Erlass eines 

vom Eingriffsbebauungsplan getrennten Aus

gleichsbebauungsplanes allerdings auch mit Nach
teilen und rechtlichen Risiken verbunden (LOUIS 

1998): 

Nachteile eines Ausgleichs-Bebauungsplanes 

- Es bleibt ungeklärt, wie eine gemeinsame Abwä

gung zweier unabhängiger Bebauungspläne er

folgen soll , zumal keine rechtliche Vorgabe be

steht, beide Pläne zugleich zu beschließen . 
Im Falle der Normenkontrolle für den Au s

gleichsbebauungsplan, die z.B. ein Betroffenener 

anstrengt, um sich der Zahlungspflichten zu ent

ziehen , ist derzeit nicht abzuschätzen, wie sich 

dies auf den Eingriffsbebauungsplan auswirkt. 
Ausgleichsflächen in einem getrennten Plan kön

nen nicht in die Umlegung einbezogen werden . 

Im Vergleich der Vor- und Nachteile eines Aus

gleichsbebauungsplanes dürften daher die 

Nachteile überwiegen. Der hohe Aufwand eines 

eigenständigen Verfahrens erscheint verzichtbar, 

weil sich die gewünschten Effekte in der Regel 

durch einen Bebauungsplan mit geteilten Gel

tungsbereichen erzielen lassen. 

f) vertragliche Vereinbarungen 
Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen von 

Ausgleichsflächen und Maßnahmen kann der er

forderliche Ausgleich auch Gegenstand einer ver

traglichen Vereinbarung gemäß § 11 BauGB 
sein . In erster Linie kommt hierfür ein städtebauli

cher Vertrag zur Förderung und Sicherung der 

mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele in Be

tracht (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) . Der für erfor

derlich erachtete Ausgleich und Ersatz muss aber 

tatsächlich realisierbar und rechtlich gesichert 
sein (BVerwG, Urteil v. 9.5.1998, 4 N 1.96). 

g)Sonstige geeignete Maßnahmen auf von der Ge

meinde bereitgestellten Flächen 

Mit § 1 a Abs . 3 S. 3 BauGB wurde nunmehr die 

Möglichkeit geschaffen, Ausgleichsmaßnahmen 
auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 

ohne jede formale rechtliche Absicherung in ei

nem Bebauungsplan oder einem städtebaulichen 

Vertrag durchzuführen . Die Vorschrift gestattet 

den Gemeinden , auf förmliche Festsetzungen 

zum Ausgleich im Bebauungsplan zu verzichten . 
Sie enthebt die Gemeinde jedoch nicht der 

pflicht, die gesamte Eingriffsregelung wie üblich 

in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu 

behandeln . Der Abwägungsvorgang und seine 

Ergebnisse sind in der Begründung zum Bebau

ungsplan in der gewohnten Weise darzulegen 
(ERBGUTH; HOPPENSTEDT 1998) Auch eine 

bloße Absichtserklärung der Gemeinde, den 

Ausgleich außerhalb des Bebauungsplanes 
durchzuführen, genügt nicht (OVG Koblenz, Ur

teil vom 31.7.1997, veröff. in Natur und Recht, 
1998. - S. 383 , bestätigt durch BVerwG, Be

schluss vom 18.11. 1997, veröff. in Natur und 

Recht, 1998. - S. 364 f) . Vielmehr gelten auch 

hierbei die bereits für den städtebaulichen Ver

trag und für das Verhältnis zwischen Eingriffs

und Ausgleichsbebauungsplan formulierten Vor

aussetzungen . 

2_ 1 Festsefzungsmöglichkeiten für Ausgleichs
maßnahmen im Bebauungsplan 

An den Festsetzungsmöglichkeiten für die Aus

gleichsmaßnahmen hat sich durch die Novellie

rung des BauGB nichts geändert. In Betracht kom
men nach wie vor: Grünflächen (§ 9 Abs. 1 N r. 15 

BauGBl, Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 

BauGBl, Flächen für die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 

Nr. 18a BauGBl, Wald (§ 9 Abs . 1 Nr. 18b 

BauGBl, Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden , Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs . 1 Nr. 20 BauGBl, das 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
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Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Kann keine Festset

zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB erfolgen, 

empfehlen sich Überlagerungen dieser Kategorie. 

Der Anwendungsbereich des bisherigen § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB (Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle

ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land

schaft) war durch die sogenannte Subsidiaritäts

klausel eingeschränkt. Danach war die Festsetzung 

von Maßnahmen des Naturschutzes nur dann 

möglich, soweit solche Festsetzungen nicht nach 

anderen Rechtsvorschriften getroffen werden konn

ten. War also eine Maßnahme theoretisch z.B. 

auch als Bestandteil einer Landschaftsschutzge

bietsverordnung regelbar, schied ihre Festsetzung 

im Bebauungsplan aus (WAGNER; MITSCHANG 

1997). Diese Klausel wurde im Rahmen der 

BauGB-Novelle gestrichen. Die betreffenden inhalt

lichen Festsetzungsmöglichkeiten treten jetzt als Al

ternative neben die fachgesetzlichen Regelungs

möglichkeiten. Als entscheidendes Kriterium wird 

jetzt lediglich in Form einer allgemeinen Formulie

rung in der Einleitung des § 9 BauGB auf das Er

fordernis städtebaulicher Gründe hingewiesen. 

2.2 Bestimmung des Umfangs der Ausgleichs
rnaßnahmen in der Abwägung 

Die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwar

tenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung zu 

berücksichtigen (§ 1 a BauGB). Durch § 1 a BauGB 

werden der Gemeinde Ziele vorgegeben, die in der 

Abwägung zwar nicht von vornherein unüberwind

bar sind, denen nach der Wertung des Gesetzge

bers jedoch erkennbar ein erhöhtes inneres Ge

wicht zukommen soll. Für den Fall zu erwartender 

Eingriffe stellt damit die Eingriffsregelung eines der 

programmatischen Hauptziele der Bauleitplanung 

dar. Folglich hat die Gemeinde Erwägungen darü

ber anzustellen, ob und wie sich die festgestellten 

voraussichtlichen Eingriffsfolgen sachgemäß bewäl

tigen lassen. Trägt die Gemeinde diesen pflichten 

weder bei der Informationsgewinnung noch bei der 
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Beachtung von Planungsalternativen hinreichend 

Rechnung, liegt hierin ein Ermittlungsdefizit. Darü

ber hinaus hat die Gemeinde mögliche Vermei

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen auch festzuset

zen, soweit diese keine unverhältnismäßig hohen 

Nachteile mit sich bringen. Eine Zurückstellung der 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle

ge kommt nur zu Gunsten entsprechend gewichtiger 

anderer Belange in Betracht. Dies bedarf einerseits 

besonderer Rechtfertigung, andererseits dürfen die 

Belange des Naturschutzes und der landschaftspfle

ge auch gegenüber kollidierenden Belangen nicht 

weiter als erforderlich zurückgestellt werden. Und je 

mehr mögliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaß

nahmen unterbleiben, desto schwerer wiegen die 

durch den Eingriff ausgelösten Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft (vgl. zu dem gesamten 

Abschnitt BVerwG, Beschluß vom 31.01.1997, 4 

NB 27.96. Die Aussagen lassen sich problemlos 

auf den neuen § 1 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB übertra

gen - ERBGUTH; HOPPENSTEDT 1998). 

Zu erwähnen bleibt noch, dass die Gemeinde bei 

der Bestimmung des Umfangs der Ausgleichs

maßnahmen im Rahmen der Abwägung nicht an 

standardisierte Bewertungsverfahren gebunden ist 

(BVerwG, Beschluß vom 23.04.1997, 4 NB 

13.97). 

2.3 Durchführung der Ausgleichsrnaßnahmen 

Wie schon zuvor der § 8a BNatSchG verpflichtet 

der § 135a BauGB den Vorhabensträger zur 

Durchführung der Maßnahmen. Soweit allerdings 

Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den 

Eingriffsgrundstücken zugeordnet sind, soll die Ge

meinde diese an Stelle und auf Kosten der Vorha

bensträger oder der Grundstückseigentümer durch

führen und auch die hierfür erforderlichen Flächen 

bereitstellen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, 

wenn es keinen einzelnen Investor gibt und die 

Durchführung von Maßnahmen wegen einer Viel

zahl von Grundstückseigentümern bzw. Vorhabens

trägern unpraktikabel wäre. 

Die Refinanzierung der von der Gemeinde durch

geführten und den Eingriffsgrundstücken zugeord

neten Maßnahmen erfolgt i.d.R. auf der Grundlage 

einer Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungs

beträgen (nun 135 c BauGB). Ein Großteil der 



Städte orientierte sich dabei an der Mustersatzung 

der kommunalen Spitzenverbände. Diese be
schränkt sich allerdings auf die Kosten der Herstel

lungs- und Entwicklungspflege innerhalb eines Zeit
raumes von fünf Jahren. Darüber hinausgehende 

Kosten können aber ebenfalls refinanziert werden, 

wie z.B. die Erfahrungen der Stadt Mainz zeigen. 
In der Stadt Mainz wurde hierfür eine spezielle 

Vorgehensweise, das sogenannte "Mainzer Mo
dell" entwickelt ( vgl. ERBGUTH; HOPPENSTEDT 

1998) 

2.4 Überplanung von Innenbereichsflächen 

Vor der Novellierung des BauGB war es strittig, ob 
die Eingriffsregelung für Grundstücke mit Baurech

ten nach § 34 BauGB anzuwenden war. Nun wird 

klargestellt, dass ein Ausgleich nicht erforderlich 
ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri

schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig wa

ren (§ 1 a Abs. 3 S. 4 BauGB). Bei Bebauungsplä
nen im Innenbereich ist demnach vorher abzu

schätzen, ob bereits § 34 BauGB eine Bebauung 

ermöglicht hätte. Die teilweise schwierige Unter

scheidung hängt von der Prägung durch die vor
handene Bebauung ab. Wenn eine Fläche wegen 

ihrer Größe einer von der Umgebung gerade un

abhängigen, gesonderten städtebaulichen Ent
wicklung und Beplanung fähig ist, fehlt diese Prä

gung und damit auch eine fiktive Zulässigkeit nach 
§ 34 BauGB. 

2.5 Vorrang von Maßnahmen am Ort bzw. 

im räumlichen Zusammenhang des Eingriffs 

Nach LÜERS (1996) sowie WAGNER und MIT

SCHANG (1997) hat sich die vorher gültige Prü

fungsfolge, nach der von einem Vorrang der Maß

nahmen am Ort des Eingriffs auszugehen war, als 
Vollzugshemmn is erwiesen und wurde durch 

die Auflösung der (begrifflichen) Trennung zwi

schen Ausgleich und Ersatz aufgegeben (§ 200a 
BauGB). Zuzustimmen ist dieser Auffassung hin

sichtlich der Aufhebung des räumlichen und zeitli

chen Zusammenhangs zwischen Eingriff und Aus

gleich. Nicht aufgehoben wurde dagegen ein ge
wisser funktionaler Zusammenhang zwischen Ein

griff und Ausgleich, mindestens in dem Maße, wie 

er durch landesrechtlich vorgesehene Ersatzmaß

nahmen gefordert wird (vgl. auch LOUIS 1998). 

Darüber hinaus schreibt § 200a BauGB vor, dass 
zwar ein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang 

zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich 

ist, jedoch nur soweit dies mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 

Raumordnung sowie des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege vereinbar ist. Abhängig von den 
räumlich konkretisierten Zielen des Naturschutzes 

kann sich somit unter bestimmten Umständen ein 

Vorrang von Maßnahmen am Ort des Eingriffs er
geben (z.B. zur Sicherung der Nahrungsgrundla

gen für bestimmte Tierarten). 

2.6 Spezielle Anforderungen der FFH-Richtlinie an 

Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen der BauGB-Novelie wurden bereits die 

FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) und die 

Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409 /EWG) be
rücksichtigt, obwohl die (teilweise) Umsetzung in 

deutsches Recht erst später mit dem Zweiten Gesetz 

zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Bundesgesetzblatt I. - (1998) l'\Ir. 25. - S. 823 -

832) erfolgte. Die FFH-Richtlinie bzw. § 19c 

BNatschG stellen eigenständige Anforderungen, 

die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung 
strikt zu beachten sind. Maßnahmen zur Sicherung 

des Zusammenhangs des Europäischen ökologi

schen Netzes "Natura 2000" Pläne werden erfor

derlich, wenn Bauleitpläne unter Beachtung der 
Vorschriften des § 1 9c BNatSchG zugelassen wer

den sollen, die ein Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzge
biet erheblich beeinträchtigen können. Aufgrund 

der Komplexität der Regelung und der teilweise 

noch ungelösten Rechtsprobleme, insbesondere im 

Umgang mit sogenannten "potentiellen FFH-Gebie
ten", bleibt dieses Thema einem eigenen Artikel 

vorbehalten. Eine detaillierte Betrachtung der An

wendung der FFH-Richtlinie in der Bauleitplanung 
findet sich bei GELLERMANN (1998). 

3. Fazit 

Die mit der Novelle beabsichtigte Rechts- und Ver

waltungsvereinfachung konnte nur bedingt erreicht 
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werden. Es bleibt abzuwarten, wie z.B. die Rechts

unsicherheiten bei der Ausgestaltung eines geson

derten Ausgleichsbebauungsplanes in Zukunft 

gelöst werden. Überdies ist ungewiss, ob der Weg

fall der Anzeigepflicht (bei der höheren Verwal

tungsbehörde) von Bebauungsplänen, die nicht aus 

einem Flächennutzungsplan entwickelt wurden, 

Auswirkungen auf den Vollzug der Eingriffsrege

lung hat. 

Positiv aus der Sicht des Naturschutzes ist zu wer

ten, dass die erweiterten räumlichen Möglichkeiten 

für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 

den Abwägungsspielraum der Gemeinde reduzie

ren, im Rahmen einer gerechten Abwägung auf 

die Ausgleichsmaßnahmen ganz oder teilweise zu 

verzichten . will die Bauleitplanung diese erhöhten 

Anforderungen an die Abwägung erfüllen, so hat 

sie sich stärker als bisher auf die Ebene der vorbe

reitenden Bauleitplanung und hier insbesondere 

auf das von der Landschaftsplanung bereitgestellte 

Abwägungsmaterial zu stützen. 
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